
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Gemeinderates am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand:

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Hauptverwaltung  Finanzverwaltung  Bauverwaltung 

 Technischer Ausschuss 

 OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeister  

Verwaltungsausschus

s   OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister

GEMEINDERAT

Vergabeausschuss

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Gemeinderat der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   18+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeister                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister

GEMEINDERAT

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	Verwaltungsausschuss: Off
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: On
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: Off
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	Datum der Vorlage: 05.04.2023
	Beschlussvorlage: Nach § 54 Abs. 2 S. 2 SächsGemO kann die Hauptsatzung bestimmen, dass sich die Stellvertretung des Bürgermeisters aus der Mitte des Gemeinderates auf die Vorbereitung und Leitung von Gremiensitzungen und Repräsentationsaufgaben beschränkt. In diesem Falle hat der Bürgermeister im Einvernehmen mit dem Gemeinderat einen oder mehrere geeignete Bedienstete zu bestellen, die ihn im Übrigen vertreten. Gemäß § 11 der neu gefassten Hauptsatzung werden für die Stellvertretung die folgenden leitenden Bediensteten durch den Bürgermeister zur Bestellung vorgeschlagen:Hauptamtsleiterin                                          Frau Sabrina LenzFachbedienstete für das Finanzwesen       Frau Alexandra RensmannLeiter Liegenschaften und Projekte            Herr Patrick KühnBauamtsleiter                                                 Herr Patrick WiederandersDie Bestellung und die Bestimmung der Reihenfolge nimmt der Bürgermeister vor. Die Benennung und Bestellung gilt bis auf Widerruf oder längstens bis zur nächsten auf die konstituierende Sitzung eines neu gewählten Gemeinderates folgenden Sitzung.
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Anwesende GR-Mitglieder: [0]
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 17.04.2023
	Beschlussnummer: GR-2023-08
	Beschlusstext: die Erklärung des Einvernehmens für die Stellvertretungsregelung des Bürgermeisters durch leitende Bedienstete der Gemeindeverwaltung im Verhinderungsfall nach § 11 der Hauptsatzung der Gemeinde Großpösna. Als Stellvertreter werden benannt:Hauptamtsleiterin                                          Frau Sabrina LenzFachbedienstete für das Finanzwesen       Frau Alexandra RensmannLeiter Liegenschaften und Projekte            Herr Patrick KühnBauamtsleiter                                                 Herr Patrick WiederandersDie Bestellung und die Bestimmung der Reihenfolge nimmt der Bürgermeister vor. Die Benennung und Bestellung gilt bis auf Widerruf oder längstens bis zur nächsten auf die konstituierende Sitzung eines neu gewählten Gemeinderates folgenden Sitzung.
	Herr/Frau: [Frau Lenz]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Stellvertreterregelung nach § 54 Abs. 2 SächsGemO
	Verfasser: [Hauptamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off
	Maßnahme: 


